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leichter v�rständliche - Fassung für die Novelle vor: 

1. § 20 Abs. 3 lautet: 

"( 3) Sofern ein Studienabschnitt nicht in der in 

den besonderen Studiengesetzen vorgesehenen Zeit durch 

'�rfolgreiche' Ablegung der Diplomprüfung (des Rigorosums) 

abgesch �ossen worden ist, sind Semester bis zum halben .
. 

Ausmaß der für diesen Studienabschnitt vorgesehenen Zeit 

(Einrechnungsfrist) für den folgenden Studienabschnitt 

einzurechnen.' Innerhal� der Einrechnungsfrist sind im 

Rahmen der besonderen Studienvorschriften die· Inskrip­

tion von Lehrveranstaltungen des folgenden Studienab­

schnittes, die Teilnahme daran und das Antreten zur Prü­

fungen zulässig. Dies kann für bestimmte ·Fächer im Stu­

dienplan über die Einrechnungsfrist hinaus gestattet 

werden� sofern �enigstens der überwiegende Teil der Oi-

- plomprüfung (des Rigorosums) des noch nicht abgeschlos­

senen Stu�i�nabschnittes abgelegt worden ist. "  

i:' § 30 Abs. 3 lautet: 

" ( �) Oie Fristen, nach deren.-Ablauf nicht bestan­

dene Prüfungen frühestens wiederholt oder nicht appro-
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bierte wissenschaftliche Arbeiten frühestens neu einge­

reicht werden dürfen ( Reprobationsfristen ), sind mit 

mindestens zwei Wochen zu bemessen. Die Höchstdauer 

dürf bei Prüfungen ei� Semester und bei wissenschaft­

lichen Arbeit�n ein Jahr nicht übersteigen. Innerhalb 

dieser trenzen hat der Prüfer (Beg�tachter) die Repro­

bationsfristeh nach der Art der Prüfung und des Fach­

gebietes sowie unter BerückBichtigung der Art d�s Schei- . 

terns festzusetzen. Erforderlichenfalls kann die In­

skription bestimmter Lehrveranstaltungen, gegebenenfalls 

die positive Beurteilung der Teilnahme daran, aufge-
- . 

- tragen werden. Bei mündlichen Prüfungen darf der Einzel-

prüfer in Ausnahmefällen von der Festsetzung einer Re­

., probationsfrist absehen." 

3. § 31 samt Überschrift entfällt. 

\ Mit vorzüglicher 

Hochachtung 
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D/BundeskanzIeramt-Verfassungsdienst 
Präsidium des Nationalrates 
( 25fach) 
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